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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Gültig ab 1. Januar 2008  
 
1. Präambel 

1.1 Der Auftragnehmer nimmt Aufträge 
entgegen, verkauft, vermietet und liefert 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese 
nachstehenden Bedingungen gelten für alle 
Lieferungen und Leistungen, die der 
Auftragnehmer oder ein von ihm namhaft 
gemachtes Subunternehmen im Rahmen 
dieses Vertrages durchführt. 
 
2. Lieferung 

2.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und 
Gefahr des Auftraggebers. Aufbewahrungs-
maßnahmen und Aufbewahrungskosten, die 
aus Gründen notwendig werden, die in der 
Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu 
Lasten und auf Kosten des Auftraggebers. 
 
2.2 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn 
kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als 
geschätzt. Höhere Gewalt oder andere 
unvorhergesehene Hindernisse in der 
Sphäre des Auftragnehmers oder dessen 
Unterlieferanten entbinden den Auftrag-
nehmer von der Einhaltung der vereinbarten 
Lieferzeit. 
 
3. Preise 

3.1 Die genannten Preise enthalten, falls 
nicht explizit angegeben, keine 
Umsatzsteuer. Die Berechnung der Preise 
erfolgt in Euro 
 
4. Zahlung 

4.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit 
möglich, umgehend nach Lieferung. 
4.2 Zahlungen sind nach Rechnungslegung 
ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. 
4.3 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten 
umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder 
Leistung Rechnung zu legen. 
4.4 Bei dem Auftragnehmer einlangende 
Zahlungen tilgen zuerst Zinseszinsen, dann 
Zinsen und Nebenspesen, dann die vor-
prozessualen Kosten (falls diese zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig waren), wie Kosten eines 
beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, 
dann das aushaftende Kapital, beginnend bei 
der ältesten Schuld. 
4.5 Bei Zahlungsverzug werden vom 
Auftragnehmer Verzugszinsen im 
banküblichen Ausmaß verrechnet.  
 
5. Eigentumsrecht 

5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
restlichen Bezahlung (einschließlich Zinsen 
und Kosten) uneingeschränktes Eigentum 
des Auftragnehmers. 
5.2 In der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein 
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
ausdrücklich erklärt wird. Bei 
Warenrücknahme ist der Auftraggeber 
berechtigt, angefallene Transport- und 
Manipulationsspesen zu verrechnen. 
 

6. Kostenvoranschlag 

6.1 Der Kostenvoranschlag wird nach 
bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch 
keine Gewähr für die Richtigkeit 
übernommen werden. 
6.2 Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Ein 
für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt 
wird gutgeschrieben, wenn auf Grund dieses 
Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird. 
 
7. Mahn- und Inkassospesen 

7.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist 
der Auftraggeber verpflichtet, dem 
Auftragnehmer sämtliche von ihm 
aufgewendeten vorprozessualen Kosten  wie 
etwa Mahngebühren, Anwaltshonorare und 
Kosten von Inkasssobüros, zu refundieren. 
 
8. Gewährleistung, Garantie und Haftung 

8.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel 
auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die 
Verbesserung oder den Austausch der Ware 
verlangen, es sei denn, daß die 
Verbesserung oder der Austausch unmöglich 
ist oder für den Auftragnehmer, verglichen 
mit der anderen Abhilfe, mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet 
sich auch nach dem Wert der mangelfreien 
Ware, der Schwere des Mangels und den mit 
der anderen Abhilfe für den Übernehmer 
verbundenen Unannehmlichkeiten. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich die 
Verbesserung oder den Austausch nach 
Übergabe der Ware durch den Auftraggeber 
in angemessener Frist durchzuführen. 
8.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch 
der Austausch unmöglich oder für den 
Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden, so hat der 
Auftraggeber das Recht auf Preisminderung 
oder, sofern es sich nicht um einen 
geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf 
Wandlung.  
8.3 Der Auftraggeber muß sein Recht auf 
Gewährleistung bei unbeweglichen Sachen 
binnen sechs Monaten gerichtlich geltend 
machen.  
8.4 Von der Gewährleistung ausgenommen 
sind Verschleißteile und Zubehör  sowie 
Reparaturen infolge nicht authorisierter 
Eingriffe Dritter. Werden die 
Vertragsgegenstände in Verbindung mit 
Geräten und/oder Programmen Dritter 
eingesetzt, besteht eine Gewährleistung für 
Funktions- und Leistungsmängel der 
Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche 
Mängel auch ohne eine derartige Verbindung 
auftreten. 
8.5 Über den Gewährleistungsrahmen 
hinaus können zusätzliche Garantie-
leistungen bestellt werden. Auch für diese 
Leistungen gelten die gegenständlichen 
Bedingungen.  
 
 
9. Vertragsrücktritt 

9.1 Bei Annahmeverzug oder anderen 
wichtigen Gründen, wie insbesonders 
Konkurs des Auftraggebers oder 
Konkursabweisung mangels Vermögens, so 
wie bei Zahlungsverzug des Kunden, ist der 
Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch 
nicht zur Gänze erfüllt ist. 

9.2 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers 
ist der Auftragnehmer von allen weiteren 
Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen 
entbunden. 
9.3 Tritt der Auftraggeber, ohne dazu 
berechtigt zu sein, vom Vertrag zurück oder 
begehrt er seine Aufhebung, so hat der 
Auftragnehmer die Wahl, auf die Erfüllung 
des Vertrages zu bestehen oder der 
Aufhebung des Vertrages zuzustimmen.  
 
10. Aufrechnung 

10.1 Der Auftraggeber verzichtet auf die 
Möglichkeit der Aufrechnung.  
 
11. Höhere Gewalt 

11.1 Höhere Gewalt oder andere 
unvorhergesehene Hindernisse in der 
Sphäre des Auftragnehmers entbinden 
diesen von der Einhaltung der vereinbarten 
Verpflichtungen, wie zb. Betriebs- und 
Verkehrsstörungen im Bereich des 
Auftraggebers.  
 
12. Urheber-, Leistungsschutzrechte und 
Nutzung 

12.1 Der Auftragnehmer bleibt Inhaber aller 
Urheber- und Leistungsschutzrechte an der 
Software / Datenbank einschließlich der 
zugehörigen Unterlagen.  
12.2 Vorhandene Kennzeichnungen, 
Urheberrechtsvermerke oder Eigentums-
hinweise des Anbieters dürften vom 
Auftraggeber nicht beseitigt, bzw. verändert 
werden. 
12.3 Die Software ist nur zur Verwendung 
zum eigenen Gebrauch des Auftraggebers 
bestimmt. Der Auftraggeber erhält 
ausschließlich das Recht die Software nach 
Bezahlung des vereinbarten Entgeltes 
ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für 
die im Vertrag spezifizierte Hardware im 
Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen zu 
verwenden. 
12.4 Die Anfertigung von Kopien für Archiv- 
und Datensicherungszwecke ist dem 
Auftraggeber nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung durch den Auftragnehmer unter 
der Bedingung gestattet, daß in der Software 
kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers 
oder Dritter enthalten ist und daß sämtliche 
Copyright- und Eigentumsvermerke in diesen 
Kopien unverändert mitübertragen werden. 
 
13. Datenschutz und Adressenänderung 
13.1 Der Auftraggeber erteilt seine 
Zustimmung, daß die im Kaufvertrag 
mitenthaltenen personenbezogenen Daten in 
Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer 
automationsunterstützt gespeichert und 
verarbeitet werden können. 
 
14. Gerichtsstand und anwendbares 
Recht 
14.1 Es gilt österreichisches materielles 
Recht. Die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Es wird 
österreichische inländische Gerichtsbarkeit 
vereinbart. 
14.2 Sind oder werden einzelne 
Bestimmungen dieser Geschäfts-
bedingungen ungültig oder unwirksam, so 
wird hiedurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.  


